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Kurzfassung 

Der StRH Wien prüfte die Umsetzung der im September 2022 veröffentlichten Maßnah-

menbekanntgaben, die von der Suchthilfe Wien, der Sucht- und Drogenkoordination Wien 

sowie vom Kuratorium für Psychosoziale Dienste in Wien zum ursprünglichen Bericht 

(s. Tätigkeitsbericht 2021, Suchthilfe Wien gemeinnützige GmbH, Sucht- und Drogenkoor-

dination Wien gemeinnützige GmbH und Kuratorium für Psychosoziale Dienste in Wien, 

Prüfung betreffend die Drogenberatungsstelle „jedmayer“, Prüfungsersuchen gemäß 

§ 73e Abs. 1 WStV vom 3. Dezember 2018; StRH II - 52/18) abgegeben wurde.  

 

Dabei war festzustellen, dass der in der Maßnahmenbekanntgabe geäußerte Stand der 

Umsetzung bei fünf Empfehlungen mit dem Prüfungsergebnis des StRH Wien überein-

stimmte. Da noch keine Empfehlung umgesetzt wurde, bleiben sämtliche Empfehlungen 

aufrecht. 
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Abkürzungsverzeichnis 

Abs. Absatz 

bzw. beziehungsweise 

COVID-19 Coronavirus-Krankheit-2019 

etc. et cetera 

GmbH Gesellschaft mit beschränkter Haftung 

HIV Humanes Immundefizienz-Virus 

inkl. inklusive 

lt. laut 

MA Magistratsabteilung 

Nr. Nummer 

Pr.Z. Präsidialzahl 

s. siehe 

SMG  Suchtmittelgesetz 

StRH Stadtrechnungshof 

Sucht- und Drogenkoordination Wien Sucht- und Drogenkoordination Wien 

gemeinnützige GmbH 

Suchthilfe Wien Suchthilfe Wien gemeinnützige GmbH 

u.a. unter anderem 

WStV Wiener Stadtverfassung 

z.B. zum Beispiel 
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Prüfungsergebnis 

1. Bekannt gegebener Umsetzungsstand 

Im Rahmen der Maßnahmenbekanntgabe der Suchthilfe Wien wurde folgende Umsetzung 

in Bezug auf die ergangenen Empfehlungen bekannt gegeben: 

 

Stand der Umsetzung  
der Empfehlungen  
lt. Maßnahmenbekanntgabe 

Anzahl Anteil an Gesamt 
in % 

Gesamt 2 100,0 

umgesetzt - - 

in Umsetzung 2 100,0 

geplant/in Bearbeitung - - 

   

nicht geplant - - 

 

Im Rahmen der Maßnahmenbekanntgabe der Sucht- und Drogenkoordination Wien wurde 

folgende Umsetzung in Bezug auf die ergangenen Empfehlungen bekannt gegeben: 

 

Stand der Umsetzung  
der Empfehlungen  
lt. Maßnahmenbekanntgabe 

Anzahl Anteil an Gesamt 
in % 

Gesamt 2 100,0 

umgesetzt - - 

in Umsetzung 1 50,0 

geplant/in Bearbeitung 1 50,0 

   

nicht geplant - - 
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Im Rahmen der Maßnahmenbekanntgabe des Kuratoriums für Psychosoziale Dienste in 

Wien wurde folgende Umsetzung in Bezug auf die ergangene Empfehlung bekannt gege-

ben: 

 

Stand der Umsetzung  
der Empfehlung  
lt. Maßnahmenbekanntgabe 

Anzahl Anteil an Gesamt 
in % 

Gesamt 1 100,0 

umgesetzt - - 

in Umsetzung - - 

geplant/in Bearbeitung 1 100,0 

   

nicht geplant - - 

 

Die von den geprüften Stellen bekannt gegebenen Umsetzungen der Empfehlungen wur-

den in den entsprechenden Berichten des StRH Wien am 19. September 2022 veröffent-

licht und im Rahmen der Sitzung des StRH-Ausschusses vom 27. September 2022 zur 

Kenntnis genommen. 

 

2. Umsetzungsstand laut Prüfungsergebnis 

Die Prüfung durch den StRH Wien bezog sich ausschließlich auf den Inhalt der Empfehlun-

gen lt. Maßnahmenbekanntgaben und war somit keine umfassende Nachprüfung. 
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Folgender Stand der Umsetzung der Empfehlungen wurde festgestellt: 

 

Stand der Umsetzung  
der Empfehlungen lt. Prüfung 

Anzahl Anteil an Gesamt 
in % 

Gesamt 5 100,0 

umgesetzt - - 

in Umsetzung 3 60,0 

geplant/in Bearbeitung 2 40,0 

   

nicht geplant - - 

 

Von den insgesamt fünf Empfehlungen befanden sich drei in Umsetzung und zwei waren 

geplant. 

 

Der bekannt gegebene Stand der Umsetzung stimmte bei allen fünf Empfehlungen mit 

dem Prüfungsergebnis des StRH Wien überein. 

 

3. Bekannt gegebener Umsetzungsstand im Einzelnen 
versus Prüfungsergebnis 

3.1 Zusammenhänge der prüfungsgegenständlichen Organisationen 

3.1.1 Der gemeinnützige Fonds Kuratorium für Psychosoziale Dienste in Wien wurde mit 

Beschluss des Gemeinderates vom 24. September 1979, Pr.Z. 2819, auf der Grundlage des 

im selben Jahr erstellten Zielplanes „Psychiatrische und psychosoziale Versorgung in 

Wien“ gegründet. Gemäß seiner Satzung hatte der Fonds u.a. die extramurale psychiatri-

sche und psychosoziale Versorgung in Wien für psychiatrische Patientinnen bzw. Patien-

ten sowie für Personen, die gefährdet waren, psychiatrisch zu erkranken, zu sichern.  

 

Im Zusammenhang mit der Suchtkrankenhilfe hatte der Fonds bis zum Sommer des Jah-

res 2006 ein Ambulatorium zur Behandlung von suchtmittelabhängigen Personen, eine Be-

ratungseinrichtung sowie ein Wohnheim betrieben. Mit der Gründung der Sucht- und Dro-

genkoordination Wien wurden das Ambulatorium sowie die Beratungseinrichtung an 
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selbige übertragen. Das Wohnheim wurde geschlossen. Ab diesem Zeitpunkt war das Ku-

ratorium für Psychosoziale Dienste in Wien weder an der Finanzierung noch an der opera-

tiven Aufgabenerfüllung des Sucht- und Drogenhilfenetzwerkes beteiligt. 

 

3.1.2 Die Sucht- und Drogenkoordination Wien entstand im Jahr 2006 aus dem vormaligen 

Fachbereich Suchtprävention und Koordination der Suchtkrankenhilfe des Fonds Soziales 

Wien als 100%ige Tochtergesellschaft des Kuratoriums für Psychosoziale Dienste in Wien. 

In der Folge ermächtigte der Gemeinderat mit Beschluss im Juni 2006 die MA 15 - Gesund-

heitsdienst der Stadt Wien zum Abschluss eines Leistungsvertrages mit der Sucht- und 

Drogenkoordination Wien. Dieser oblag insbesondere die Abstimmung der verschiedenen 

Angebote des Wiener Sucht- und Drogenhilfenetzwerkes, die Mittelvergabe, die Entwick-

lung und Steuerung eines einheitlichen Dokumentationssystems, die Qualitätssicherung 

sowie die Bedarfserhebung und Bedarfsplanung. In diesem Zusammenhang vergab sie 

u.a. im Rahmen der Förderungsrichtlinien Mittel an diverse ambulante und stationäre Be-

ratungs-, Betreuungs- und Behandlungseinrichtungen privater Trägerorganisationen. 

 

3.1.3 In Entsprechung des „Konzeptes zur Neuordnung der Leistungserbringung im Rahmen 

der Suchtkrankenhilfe“ traf die Sucht- und Drogenkoordination Wien im Jahr 2011 die Ent-

scheidung, den bis dahin maßgeblich an der niederschwelligen Versorgung von Suchtkran-

ken beteiligten Verein Wiener Sozialprojekte zu übernehmen. Zu diesem Zweck gründete 

die Sucht- und Drogenkoordination Wien eine 100%ige Tochtergesellschaft, die Suchthilfe 

Wien, und schloss mit dieser einen Rahmenkontrakt über die Leistungserbringung ab. Das 

Leistungsangebot der Suchthilfe Wien umfasste insbesondere Präventions-, Weiterbil-

dungs-, Informations- und Aufklärungsmaßnahmen sowie die Beratung, Behandlung und 

Betreuung suchtgefährdeter und suchtkranker Personen. Ebenso oblag ihr die Förderung 

eines sozial verträglichen Nebeneinanders im öffentlichen Raum sowie die Vornahme von 

Projekten im Bereich der (Re-)Integration suchtkranker Menschen in den Arbeitsmarkt. 

 

In den nachfolgenden Punkten wird das Ergebnis der Prüfung des von den geprüften Stel-

len bekannt gegebenen Umsetzungsstandes im Einzelnen dargestellt. Dabei wurden die 

bisher erfolgten Empfehlungen, Stellungnahmen sowie die Begründungen bzw. Erläuterun-

gen der Maßnahmenbekanntgabe berücksichtigt. 
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3.2 Empfehlung Nr. 1 an die Suchthilfe Wien gemeinnützige GmbH 

 

 Um eine gänzliche bzw. zumindest teilweise Kostenüber-

nahme für den Betrieb des „ambulatorium suchthilfe wien“ 

zu erreichen, wären von der Suchthilfe Wien weitere Ge-

spräche mit der Österreichischen Gesundheitskasse anzu-

streben. 

 

 Stellungnahme der geprüften Stelle: 

 Die Suchthilfe Wien kommt der Empfehlung des 

StRH Wien gerne nach. Die Möglichkeit einer (Teil-)Finan-

zierung des Ambulatoriums Suchthilfe Wien durch die Ös-

terreichische Gesundheitskasse wird bereits geprüft und 

infrage kommende Modelle (Tarifmodell, Gesamtpau-

schalvertrag etc.) als Basis für die Aufnahme von Gesprä-

chen mit der Österreichischen Gesundheitskasse erho-

ben. 

 

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle: 

Die Empfehlung befindet sich in Umsetzung. 

 

Ein entsprechendes Schreiben wurde am 10. Juni 2021 an die 

Österreichische Gesundheitskasse gerichtet, blieb aber bis dato 

unbeantwortet. 

 

Ergebnis der Prüfung des StRH Wien: 

Der von der geprüften Stelle bekannt gegebene Umsetzungsstand entsprach dem Ergebnis 

der Prüfung. Die Empfehlung befand sich noch in Umsetzung. 

 

Seit der Gründung der Suchthilfe Wien im Jahr 2011 erbrachte das „ambulatorium suchthilfe 

wien“ niederschwellige medizinische Leistungen für Menschen mit körperlichen oder psy-

chischen Erkrankungen infolge des Konsums illegaler Suchtmittel. Das Ambulatorium war 

im selben Gebäude wie die Drogenberatungsstelle „jedmayer“ untergebracht und bot u.a. 
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Opioid-Substitutionstherapie, Wundversorgung, Blutabnahmen, Impfungen, Ultraschallun-

tersuchungen sowie Hepatitis- und HIV-Testungen für die betreffenden Personen kostenlos 

an. Die Finanzierung des Ambulatoriumsbetriebes erfolgte ausschließlich durch die Sucht-

hilfe Wien, da Anfragen an die Österreichische Gesundheitskasse um Kostenübernahme 

bzw. Teilfinanzierung der erbrachten Leistungen bislang erfolglos blieben. 

 

Seit Februar 2024 führten der Koordinator für Psychiatrie, Sucht- und Drogenfragen der Stadt 

Wien und die MA 24 - Strategische Gesundheitsversorgung Verhandlungen mit der Österrei-

chischen Gesundheitskasse zur Neustrukturierung der niedergelassenen psychiatrischen 

Versorgung inkl. der Suchtkrankenhilfe (Alkohol, illegale Substanzen, Medikamente und 

stoffungebundene Süchte). Ziel war es, bedarfsgerechte Versorgungsstrukturen, die Finan-

zierung, die Zusammenarbeit zwischen den beteiligten Einrichtungen sowie die Ressourcen 

und Ausbauplanungen festzulegen. Die Grundlagen dafür bildeten insbesondere die prog-

nostizierte demographische Entwicklung sowie die zu erwartenden psychiatrischen Erkran-

kungsraten. Laut Auskunft des Kuratoriums für Psychosoziale Dienste in Wien wird ein Ab-

schluss der Verhandlungen Mitte des Jahres 2025 in Aussicht genommen. 

 

Wie das Kuratorium für Psychosoziale Dienste in Wien zudem bekanntgab, wurde für den 

Bereich der Kinder- und Jugendpsychiatrie bereits im Jahr 2023 eine umfassende Versor-

gungsstrategie sowie die gemeinsame Finanzierung der Angebote mit der Österreichischen 

Gesundheitskasse vereinbart. Beginnend mit Juli 2024 werden die Kosten hiefür zu je 50 % 

von der Stadt Wien und der Österreichischen Gesundheitskasse übernommen. 

 

3.3 Empfehlung Nr. 2 an die Suchthilfe Wien gemeinnützige GmbH 

 

 Die Suchthilfe Wien sollte organisatorische Maßnahmen 

zur Ausschöpfung potentieller Synergieeffekte im Zusam-

menhang mit der Wahrnehmung der administrativen Auf-

gaben im Unternehmensverbund mit der Sucht- und Dro-

genkoordination Wien setzen. 
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 Stellungnahme der geprüften Stelle: 

 Die Suchthilfe Wien kommt der Empfehlung des 

StRH Wien nach und wird ihre administrativen Strukturen 

und Prozesse prüfen. Dies erfolgt im Sinn des - im Rah-

menkontrakt zwischen der Suchthilfe Wien und der Sucht- 

und Drogenkoordination Wien vereinbarten - kontinuierli-

chen Verbesserungsprozesses, der eine regelmäßige 

Überprüfung der Effektivität und Effizienz vorsieht. Daher 

werden die Möglichkeiten zur Ausschöpfung von Syner-

gieeffekten, mit Fokus auf die administrativen Aufgaben, 

gemeinsam mit der Sucht- und Drogenkoordination Wien 

überprüft. Die Ergebnisse dieses Prozesses werden in der 

Weiterentwicklung der jeweiligen Bereiche Berücksichti-

gung finden. 

 

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle: 

Die Empfehlung befindet sich in Umsetzung.  

 

Siehe Beantwortung des Kuratoriums für Psychosoziale 

Dienste in Wien und der Sucht- und Drogenkoordination Wien, 

ergänzend:  

 

Im Bereich Öffentlicher Raum und Sicherheit werden aktuell die 

Strukturen und mögliche Synergien zwischen der Suchthilfe 

Wien und der Sucht- und Drogenkoordination Wien evaluiert. Im 

Bereich Personalentwicklung werden gemeinsam mit der 

Sucht- und Drogenkoordination Wien Mitarbeitendenschulun-

gen durchgeführt (z.B. Training zur Multidimensionalen Diag-

nostik). 

 

Ergebnis der Prüfung des StRH Wien: 

Der von der geprüften Stelle bekannt gegebene Umsetzungsstand entsprach dem Ergebnis 

der Prüfung. Die Empfehlung befand sich noch in Umsetzung. 
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Wie der StRH Wien bei der ursprünglichen Prüfung im Jahr 2020 feststellte, verfügte die 

Suchthilfe Wien über eine eigene, von ihrer Muttergesellschaft der Sucht- und Drogenkoor-

dination Wien weitgehend unabhängige Organisation. Lediglich einige wenige Aufgaben wie 

etwa die Öffentlichkeitsarbeit oder einzelne Beschaffungen führte die Sucht- und Drogenko-

ordination Wien für die Suchthilfe Wien durch. Laut Auskunft der Sucht- und Drogenkoordi-

nation Wien wäre dies historisch durch die Übernahme des Vereines Wiener Sozialprojekte 

und dessen Personal- und Organisationsstruktur bedingt gewesen. Nach Ansicht des 

StRH Wien waren durch die organisatorische Selbstständigkeit der Suchthilfe Wien potenti-

elle Synergieeffekte in Bezug auf die administrativen Leistungen im Unternehmensverbund 

in der Vergangenheit ungenutzt geblieben. 

 

Wie die gegenständliche Einschau zeigte, erfolgten seit der ursprünglichen Prüfung weitere 

Bündelungen von Managementaufgaben innerhalb des Unternehmensverbundes. So wurde 

im Kuratorium für Psychosoziale Dienste in Wien eine Kommunikationsabteilung für die Öf-

fentlichkeitsarbeit aller drei Organisationen eingerichtet. Darüber hinaus wurde mit der Über-

nahme der rechtlichen Agenden der Suchthilfe Wien durch die Abteilung für Rechtliche An-

gelegenheiten des Kuratoriums für Psychosoziale Dienste in Wien begonnen. Die Integration 

der Suchthilfe Wien in das Compliance-Management des Unternehmensverbundes befand 

sich in der Planungsphase. Demgegenüber verfügte die Suchthilfe Wien nach wie vor über 

eigene Abteilungen für Buchhaltung, Personalwesen, Informationstechnologie, Entwicklung 

und Innovation, Evaluation und Berichtswesen sowie Zentrale Administration. 

 

Im Bereich der operativen Tätigkeit wurde im Jahr 2023 das gemeinsame Pilotprojekt „So-

zialpsychiatrie im Öffentlichen Raum“ gestartet, welches erstmals Mitarbeitende aller drei 

Unternehmen umfasste und auf die Kompetenzerweiterung der Sozialarbeit im Öffentlichen 

Raum um die Ebene psychosozialen Gesundheit abzielte. Bei erfolgreicher Entwicklung in 

der Pilotregion war eine Ausrollung auf ganz Wien ab dem Jahr 2025 geplant. Weiters wurde 

die „Suchthilfe vor Ort“ sowie ein Teilbereich der Suchtprävention von der Suchthilfe Wien 

und der Sucht- und Drogenkoordination Wien betrieben. 

 

Darüber hinaus erhob der StRH Wien, dass die Suchthilfe Wien im Jahr 2023 einen internen 

Organisationsentwicklungsprozess gestartet hat, dessen Ende für das Jahr 2025 geplant 

ist. Der Fokus lag dabei in der strukturellen Weiterentwicklung sowie der Verbesserung der 

Abläufe, um auf künftige Herausforderungen wie z.B. Fachkräftemangel und Digitalisierung 

reagieren zu können. 
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3.4 Empfehlung Nr. 1 an die Sucht- und Drogenkoordination Wien gemein-
nützige GmbH 

 

 Die Sucht- und Drogenkoordination Wien sollte gemein-

sam mit dem Kuratorium für Psychosoziale Dienste in 

Wien die bestehende Struktur evaluieren. Gegebenenfalls 

wäre danach gemäß den Maßstäben der Effektivität und 

Effizienz eine diesbezügliche Neustrukturierung in die 

Wege zu leiten. 

 

 Stellungnahme der geprüften Stelle: 

 Die Sucht- und Drogenkoordination Wien verfolgt seit dem 

Jahr 2014 einen wirkungsorientierten Organisationsent-

wicklungsprozess nach dem Prinzip des kontinuierlichen 

Verbesserungsprozesses und auf Basis des Common-As-

sessment-Framework. Die Effektivität (im Sinn der Wir-

kungsorientierung) und Effizienz (Prozess- und Ressour-

cenorientierung) der vorhandenen Strukturen, Prozesse 

und Leistungen wird dementsprechend kontinuierlich 

überprüft und weiterentwickelt. Als Ergebnis dieses Pro-

zesses wurde z.B. im Jahr 2017 die Zusammenlegung 

desdamaligen Institutes für Suchtdiagnostik mit dem Spi-

talsverbindungsdienst CONTACT beschlossen (heute: 

Ambulatorium der Sucht- und Drogenkoordination Wien). 

Die entsprechenden Strukturen haben sich für die Sucht- 

und Drogenkoordination Wien gerade auch in der aktuel-

len Krise (COVID-19) bestens bewährt. Der aktuelle Ent-

wicklungszyklus (PSP2020 - Systematische Implementie-

rung von Prozess-, Qualitäts-, Compliance- und 

Risikomanagement) ist auf die Jahre 2020 bis 2023 ange-

legt (derzeit unterbrochen aufgrund COVID-19) und sieht  
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 u.a. eine verstärkte Kooperation mit dem Kuratorium für 

Psychosoziale Dienste in Wien und der Suchthilfe Wien in 

sämtlichen Managementbereichen vor. 

 

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle: 

Die Umsetzung der Empfehlung ist geplant/in Bearbeitung.  

 

Unabhängig von der geplanten Evaluierung werden laufend 

Schritte zur verstärkten Nutzung von Synergieeffekten (Kurato-

rium für Psychosoziale Dienste in Wien, Sucht- und Drogenko-

ordination Wien und Suchthilfe Wien) gesetzt (s. Empfehlung 

Nr. 2). 

 

 

Ergebnis der Prüfung des StRH Wien: 

Der von der geprüften Stelle bekannt gegebene Umsetzungsstand entsprach dem Ergebnis 

der Prüfung. Die Empfehlung war noch geplant/in Bearbeitung. 

 

Zur Zeit der ursprünglichen Prüfung im Jahr 2020 bestand zwischen dem Kuratorium für 

Psychosoziale Dienste in Wien und dessen Tochtergesellschaft Sucht- und Drogenkoordina-

tion Wien eine Kooperation in Bezug auf die zentralen administrativen Bereiche wie z.B. 

Buchhaltung, Personaladministration, Facility Management, Beschaffung und Informations-

technologie. In diesen Bereichen arbeiteten teilweise Mitarbeitende beider Unternehmen zu-

sammen, wobei eine gegenseitige Vergütung etabliert war. Die kaufmännische Geschäfts-

führung der Sucht- und Drogenkoordination Wien wurde bereits seit deren Gründung vom 

jeweiligen kaufmännischen Leiter des Kuratoriums für Psychosoziale Dienste in Wien in Per-

sonalunion wahrgenommen. Im Mai 2018 erfolgte durch die Ernennung eines gemeinsamen 

Koordinators für Psychiatrie, Sucht- und Drogenfragen der Stadt Wien auch in fachlich-in-

haltlicher Hinsicht eine Zusammenführung der beiden Einrichtungen. 

 

Der StRH Wien beurteilte die im Betrachtungszeitraum der ursprünglichen Prüfung intensi-

vierte gemeinsame Aufgabenwahrnehmung des Kuratoriums für Psychosoziale Dienste in 

Wien und der Sucht- und Drogenkoordination Wien als positiv. Allerdings erschien ihm die 

Beibehaltung des organisatorischen Rahmens in Form der separaten Tochtergesellschaft 
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für die Sucht- und Drogenkoordination angesichts der veränderten Gegebenheiten nicht 

mehr zweckmäßig. Auch aus medizinischer Sicht war eine organisatorische Trennung der 

Sucht- und Drogenthematik von der übrigen psychiatrischen bzw. psychosozialen Versor-

gung nur bedingt nachvollziehbar. 

 

Zum Zeitpunkt der gegenständlichen Einschau bestand die Struktur der drei Unternehmen 

nach wie vor, wenngleich seit der ursprünglichen Prüfung weitere Bündelungen von Manage-

mentaufgaben sowie operativer Tätigkeiten innerhalb des Unternehmensverbundes erfolg-

ten. Neben den Bereichen Wirtschafts- und Personaladministration, Finanzmanagement, 

Qualitäts- und Prozessmanagement, Organisationsentwicklung und Dokumentation, Evalu-

ation und Berichtswesen wurde im Jahr 2022 mit dem Aufbau eines zentralen Personalma-

nagements für das Kuratorium für Psychosoziale Dienste in Wien und die Sucht- und Dro-

genkoordination begonnen. Darüber hinaus wurde ein gemeinsames Eventmanagement 

sowie ein Compliance-Management etabliert. 

 

Im April 2024 startete das Kuratorium für Psychosoziale Dienste in Wien einen Organisati-

onsentwicklungsprozess, der die Evaluation bestehender Strukturen und eine mögliche Neu-

ausrichtung zum Ziel hat. Hiefür wurden in einem ersten Schritt Interviews mit Führungs-

kräften unterschiedlicher Ebenen geführt und eine Mitarbeitendenbefragung durchgeführt. 

 

Bezüglich der vom StRH Wien infrage gestellten Beibehaltung des organisatorischen Rah-

mens in Form der separaten Tochtergesellschaft für die Sucht- und Drogenkoordination 

Wien gab der Koordinator für Psychiatrie, Sucht- und Drogenfragen der Stadt Wien an, dass 

bereits seit einiger Zeit Neuaufnahmen von Mitarbeitenden nur mehr über das Kuratorium 

für Psychosoziale Dienste in Wien erfolgt wären. Anzumerken war, dass die Sucht- und Dro-

genkoordination Wien zum Zeitpunkt der Einschau 116 und das Kuratorium für Psychosozi-

ale Dienste in Wien 521 Mitarbeitende beschäftigte. Im Hinblick auf eine Neustrukturierung 

im Sinn der Effektivität und Effizienz seien Gespräche mit Entscheidungsträgerinnen bzw. 

Entscheidungsträgern aufgenommen worden. 
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3.5 Empfehlung Nr. 2 an die Sucht- und Drogenkoordination Wien gemein-
nützige GmbH 

 

 Die Sucht- und Drogenkoordination Wien sollte organisa-

torische Maßnahmen zur Ausschöpfung potentieller Sy-

nergieeffekte im Zusammenhang mit der Wahrnehmung 

der administrativen Aufgaben im Unternehmensverbund 

mit der Suchthilfe Wien setzen. 

 

 Stellungnahme der geprüften Stelle: 

 Im Rahmen des aktuellen Entwicklungszyklus (s. oben 

PSP2020) sollen die Möglichkeiten zur Ausschöpfung po-

tentieller Synergieeffekte in sämtlichen Managementbe-

reichen und in Abstimmung mit der Suchthilfe Wien über-

prüft werden. Die Ergebnisse dieses Prozesses werden in 

der Weiterentwicklung der jeweiligen Bereiche Berück-

sichtigung finden. 

 

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle: 

Die Empfehlung befindet sich in Umsetzung.  

 

Die im Kuratorium für Psychosoziale Dienste in Wien angesie-

delte Kommunikationsabteilung vertritt bereits alle drei Unter-

nehmen (Kuratorium für Psychosoziale Dienste in Wien, Sucht- 

und Drogenkoordination Wien und Suchthilfe Wien). Die Rechts-

abteilung wurde für das Kuratorium für Psychosoziale Dienste 

in Wien und für die Sucht- und Drogenkoordination Wien und 

teilweise auch bereits für die Suchthilfe Wien (COVID-19, SMG 

etc.) umgesetzt. Aktuell in Umsetzung befindet sich das Com-

pliance-Management in der Sucht- und Drogenkoordination 

Wien und soll infolge auf das Kuratorium für Psychosoziale 

Dienste in Wien und auf die Suchthilfe Wien ausgerollt werden.  
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Ebenso für das Kuratorium für Psychosoziale Dienste in Wien 

und für die Sucht- und Drogenkoordination Wien bereits gemein-

sam erbracht werden (u.a.) die Wirtschafts- und Personaladmi-

nistration, Finanzmanagement, Qualitäts- und Prozessmanage- 

ment (teilweise Kuratorium für Psychosoziale Dienste in Wien), 

Organisationsentwicklung, Dokumentation/Evaluation/Be-

richtswesen. Aktuell wird ein zentrales Personalmanagement 

für das Kuratorium für Psychosoziale Dienste in Wien und für 

die Sucht- und Drogenkoordination Wien implementiert. Infolge 

soll die Ausrollung der genannten Bereiche bzw. Tätigkeiten auf 

die Suchthilfe Wien geprüft werden. 

 

Ergebnis der Prüfung des StRH Wien: 

Der von der geprüften Stelle bekannt gegebene Umsetzungsstand entsprach dem Ergebnis 

der Prüfung. Die Empfehlung befand sich noch in Umsetzung. 

 

Wie der StRH Wien bei der ursprünglichen Prüfung im Jahr 2020 feststellte, verfügte die 

Suchthilfe Wien über eine eigene, von ihrer Muttergesellschaft der Sucht- und Drogenkoor-

dination Wien weitgehend unabhängige Organisation. Lediglich einige wenige Aufgaben wie 

etwa die Öffentlichkeitsarbeit oder einzelne Beschaffungen führte die Sucht- und Drogenko-

ordination Wien für die Suchthilfe Wien durch. Laut Auskunft der Sucht- und Drogenkoordi-

nation Wien wäre dies historisch durch die Übernahme des Vereines Wiener Sozialprojekte 

und dessen Personal- und Organisationsstruktur bedingt gewesen. Nach Ansicht des 

StRH Wien waren durch die organisatorische Selbstständigkeit der Suchthilfe Wien potenti-

elle Synergieeffekte in Bezug auf die administrativen Leistungen im Unternehmensverbund 

in der Vergangenheit ungenutzt geblieben. 

 

Wie die gegenständliche Einschau zeigte, erfolgten seit der ursprünglichen Prüfung weitere 

Bündelungen von Managementaufgaben innerhalb des Unternehmensverbundes. So wurde 

im Kuratorium für Psychosoziale Dienste in Wien eine Kommunikationsabteilung für die Öf-

fentlichkeitsarbeit aller drei Organisationen eingerichtet. Darüber hinaus wurde mit der Über-

nahme der rechtlichen Agenden der Suchthilfe Wien durch die Abteilung für Rechtliche An-

gelegenheiten des Kuratoriums für Psychosoziale Dienste in Wien begonnen. Die Integration 

der Suchthilfe Wien in das Compliance-Management des Unternehmensverbundes befand 

sich in der Planungsphase. Demgegenüber verfügte die Suchthilfe Wien nach wie vor über 
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eigene Abteilungen für Buchhaltung, Personalwesen, Informationstechnologie, Entwicklung 

und Innovation, Evaluation und Berichtswesen sowie Zentrale Administration. 

 

Im Bereich der operativen Tätigkeit wurde im Jahr 2023 das gemeinsame Pilotprojekt „So-

zialpsychiatrie im Öffentlichen Raum“ gestartet, welches erstmals Mitarbeitende aller drei 

Unternehmen umfasste und auf die Kompetenzerweiterung der Sozialarbeit im Öffentlichen 

Raum um die Ebene psychosozialen Gesundheit abzielte. Bei erfolgreicher Entwicklung in 

der Pilotregion war eine Ausrollung auf ganz Wien ab dem Jahr 2025 geplant. Weiters wurde 

die „Suchthilfe vor Ort“ sowie ein Teilbereich der Suchtprävention von der Suchthilfe Wien 

und der Sucht- und Drogenkoordination Wien betrieben. 

 

3.6 Empfehlung Nr. 1 an das Kuratorium für Psychosoziale Dienste in Wien 

 

 Das Kuratorium für Psychosoziale Dienste in Wien sollte 

gemeinsam mit der Sucht- und Drogenkoordination Wien 

die bestehende Struktur evaluieren. Gegebenenfalls wäre 

danach gemäß den Maßstäben der Effektivität und Effizi-

enz eine diesbezügliche Neustrukturierung in die Wege zu 

leiten. 

 

 Stellungnahme der geprüften Stelle: 

 Das Kuratorium für Psychosoziale Dienste in Wien ver-

folgt seit dem Jahr 2020 (derzeit unterbrochen aufgrund 

COVID-19) gemeinsam mit der Sucht- und Drogenkoordi-

nation Wien einen wirkungsorientierten Organisationsent-

wicklungsprozess nach dem Prinzip des kontinuierlichen 

 Verbesserungsprozesses und auf Basis des Common-As-

sessment-Framework. Die Effektivität (im Sinn der Wir-

kungsorientierung) und Effizienz (Prozess- und Ressour-

cenorientierung) der vorhandenen Strukturen, Prozesse 

und Leistungen wird dementsprechend kontinuierlich 

überprüft und weiterentwickelt. Ausgehend davon ist u.a.  
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 eine interne Evaluation der bestehenden Strukturen ge-

plant inkl. einer qualitativen Studie mit Expertinnen bzw. 

Experten sowie Entscheidungsträgerinnen bzw. Entschei-

dungsträgern aus dem Bereich der psychosozialen bzw. 

psychiatrischen Versorgung, dem Sucht- und Drogenhilfe-

netzwerk und der Stadt Wien. Die Ergebnisse dieses Pro-

zesses werden in der Weiterentwicklung des Bereiches 

Berücksichtigung finden. 

 

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle: 

Die Empfehlung ist geplant/in Bearbeitung. 

 

Unabhängig von der geplanten Evaluierung werden laufend 

Schritte zur verstärkten Nutzung von Synergieeffekten (Kurato-

rium für Psychosoziale Dienste in Wien, Sucht- und Drogenko-

ordination Wien und Suchthilfe Wien) gesetzt. Die im Kurato-

rium für Psychosoziale Dienste in Wien angesiedelte 

Kommunikationsabteilung vertritt bereits alle drei Unternehmen 

(Kuratorium für Psychosoziale Dienste in Wien, Sucht- und Dro-

genkoordination Wien und Suchthilfe Wien). Die Rechtsabtei-

lung wurde für das Kuratorium für Psychosoziale Dienste in 

Wien und für die Sucht- und Drogenkoordination Wien und teil-

weise auch bereits für die Suchthilfe Wien (COVID-19, SMG etc.) 

umgesetzt. Aktuell in Umsetzung befindet sich das Compli-

ance-Management in der Sucht- und Drogenkoordination Wien 

und soll infolge auf das Kuratorium für Psychosoziale Dienste 

in Wien und auf die Suchthilfe Wien ausgerollt werden. 

 

Ebenso für das Kuratorium für Psychosoziale Dienste in Wien 

und für die Sucht- und Drogenkoordination Wien bereits gemein-

sam erbracht werden (u.a.) die Wirtschafts- und Personaladmi-

nistration, Finanzmanagement, Qualitäts- und Prozessmanage-

ment (teilweise Kuratorium für Psychosoziale Dienste in Wien), 
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Organisationsentwicklung, Dokumentation/Evaluation/Be-

richtswesen. Aktuell wird ein zentrales Personalmanagement 

für das Kuratorium für Psychosoziale Dienste in Wien und für 

die Sucht- und Drogenkoordination Wien implementiert. Infolge 

soll die Ausrollung der genannten Bereiche bzw. Tätigkeiten auf 

die Suchthilfe Wien geprüft werden. 

 

Ergebnis der Prüfung des StRH Wien: 

Der von der geprüften Stelle bekannt gegebene Umsetzungsstand entsprach dem Ergebnis 

der Prüfung. Die Empfehlung war noch geplant/in Bearbeitung. 

 

Zur Zeit der ursprünglichen Prüfung im Jahr 2020 bestand zwischen dem Kuratorium für 

Psychosoziale Dienste in Wien und dessen Tochtergesellschaft Sucht- und Drogenkoordina-

tion Wien eine Kooperation in Bezug auf die zentralen administrativen Bereiche wie z.B. 

Buchhaltung, Personaladministration, Facility Management, Beschaffung und Informations-

technologie. In diesen Bereichen arbeiteten teilweise Mitarbeitende beider Unternehmen zu-

sammen, wobei eine gegenseitige Vergütung etabliert war. Die kaufmännische Geschäfts-

führung der Sucht- und Drogenkoordination Wien wurde bereits seit deren Gründung vom 

jeweiligen kaufmännischen Leiter des Kuratoriums für Psychosoziale Dienste in Wien in Per-

sonalunion wahrgenommen. Im Mai 2018 erfolgte durch die Ernennung eines gemeinsamen 

Koordinators für Psychiatrie, Sucht- und Drogenfragen der Stadt Wien auch in fachlich-in-

haltlicher Hinsicht eine Zusammenführung der beiden Einrichtungen. 

 

Der StRH Wien beurteilte die im Betrachtungszeitraum der ursprünglichen Prüfung intensi-

vierte gemeinsame Aufgabenwahrnehmung des Kuratoriums für Psychosoziale Dienste in 

Wien und der Sucht- und Drogenkoordination Wien als positiv. Allerdings erschien ihm die 

Beibehaltung des organisatorischen Rahmens in Form der separaten Tochtergesellschaft 

für die Sucht- und Drogenkoordination angesichts der veränderten Gegebenheiten nicht 

mehr zweckmäßig. Auch aus medizinischer Sicht war eine organisatorische Trennung der 

Sucht- und Drogenthematik von der übrigen psychiatrischen bzw. psychosozialen Versor-

gung nur bedingt nachvollziehbar. 

 

Zum Zeitpunkt der gegenständlichen Einschau bestand die Struktur der drei Unternehmen 

nach wie vor, wenngleich seit der ursprünglichen Prüfung weitere Bündelungen von Manage-

mentaufgaben sowie operativer Tätigkeiten innerhalb des Unternehmensverbundes erfolg-

ten. Neben den Bereichen Wirtschafts- und Personaladministration, Finanzmanagement, 
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Qualitäts- und Prozessmanagement, Organisationsentwicklung und Dokumentation, Evalu-

ation und Berichtswesen wurde im Jahr 2022 mit dem Aufbau eines zentralen Personalma-

nagements für das Kuratorium für Psychosoziale Dienste in Wien und die Sucht- und Dro-

genkoordination begonnen. Darüber hinaus wurde ein gemeinsames Eventmanagement 

sowie ein Compliance-Management etabliert. 

 

Im April 2024 startete das Kuratorium für Psychosoziale Dienste in Wien einen Organisati-

onsentwicklungsprozess, der die Evaluation bestehender Strukturen und eine mögliche Neu-

ausrichtung zum Ziel hat. Hiefür wurden in einem ersten Schritt Interviews mit Führungs-

kräften unterschiedlicher Ebenen geführt und eine Mitarbeitendenbefragung durchgeführt. 

 

Bezüglich der vom StRH Wien infrage gestellten Beibehaltung des organisatorischen Rah-

mens in Form der separaten Tochtergesellschaft für die Sucht- und Drogenkoordination gab 

der Koordinator für Psychiatrie, Sucht- und Drogenfragen der Stadt Wien an, dass bereits 

seit einiger Zeit Neuaufnahmen von Mitarbeitenden nur mehr über das Kuratorium für Psy-

chosoziale Dienste in Wien erfolgt wären. Anzumerken war, dass die Sucht- und Drogenko-

ordination Wien zum Zeitpunkt der Einschau 116 und das Kuratorium für Psychosoziale 

Dienste in Wien 521 Mitarbeitende beschäftigte. Im Hinblick auf eine Neustrukturierung im 

Sinn der Effektivität und Effizienz seien Gespräche mit Entscheidungsträgerinnen bzw. Ent-

scheidungsträgern aufgenommen worden. 

 

4. Zusammenfassung der verbleibenden Empfehlungen 

4.1 Empfehlungen an die Suchthilfe Wien gemeinnützige GmbH 

Empfehlung Nr. 1 

 Um eine gänzliche bzw. zumindest teilweise Kostenüber-

nahme für den Betrieb des „ambulatorium suchthilfe wien“ 

zu erreichen, wären von der Suchthilfe Wien weitere Ge-

spräche mit der Österreichischen Gesundheitskasse anzu-

streben (s. Punkt 3.2). 
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 Stellungnahme der Suchthilfe Wien gemeinnützige 

GmbH: 

 Die Empfehlung befindet sich noch in Umsetzung. Seit 

Februar 2024 gibt es Gespräche zwischen dem Koordina-

tor für Psychiatrie, Sucht- und Drogenfragen, der MA 24 - 

Strategische Gesundheitsversorgung und der Österreichi-

schen Gesundheitskasse zur Finanzierung einer gemein-

samen psychiatrischen Versorgungsstrategie. Als Vorbild 

hiefür dient die bereits beschlossene Strategie zur ge-

meinsamen Finanzierung und Versorgung im Bereich der 

Kinder- und Jugendpsychiatrie, welche seit Juli 2024 in 

Kraft ist. 

 

Empfehlung Nr. 2: 

 Die Suchthilfe Wien sollte organisatorische Maßnahmen 

zur Ausschöpfung potentieller Synergieeffekte im Zusam-

menhang mit der Wahrnehmung der administrativen Auf-

gaben im Unternehmensverbund mit der Sucht- und Dro-

genkoordination Wien setzen (s. Punkt 3.3). 

 

 Stellungnahme der Suchthilfe Wien gemeinnützige 

GmbH: 

 Die Empfehlung befindet sich in Umsetzung. Neben dem 

kontinuierlichen Verbesserungsprozess, welcher im Rah-

menkontrakt zwischen Suchthilfe Wien gemeinnützige 

GmbH und Sucht- und Drogenkoordination Wien festgehal-

ten ist, startete die Suchthilfe Wien gemeinnützige GmbH 

im Jahr 2023 einen internen Organisationsentwicklungs-

prozess. Dieser legt einen Fokus auf die struktuelle Wei-

terentwicklung sowie die Verbesserung  der  Abläufe  und  

  



24 StRH II - 439047-2024 

 Zusammenfassung der verbleibenden Empfehlungen 

 

 
 

 

 soll damit zur Ausschöpfung der Synergieeffekte beitra-

gen. Dieser Prozess soll voraussichtlich bis Ende 2025 ab-

geschlossen sein. 

 

4.2 Empfehlungen an die Sucht- und Drogenkoordination Wien gemeinnüt-
zige GmbH 

Empfehlung Nr. 1 

 Die Sucht- und Drogenkoordination Wien sollte gemein-

sam mit dem Kuratorium für Psychosoziale Dienste in 

Wien die bestehende Struktur evaluieren. Gegebenenfalls 

wäre danach gemäß den Maßstäben der Effektivität und 

Effizienz eine diesbezügliche Neustrukturierung in die 

Wege zu leiten (s. Punkt 3.4). 

 

 Stellungnahme der Sucht- und Drogenkoordination Wien 

gemeinnützige GmbH: 

 Die Empfehlung befindet sich in Umsetzung. Die bestehen-

den Verwaltungsstrukturen wurden in den vergangenen 

Jahren beinahe vollständig harmonisiert und zusammen-

geführt. Neue Bereiche wie etwa das Personalmanage-

ment, das Eventmanagement oder auch das Compliance-

Management wurden von Beginn an für beide Einheiten 

gemeinsam geplant und ausgerollt. Im Frühjahr 2024 star-

tete im Kuratorium für Psychosoziale Dienste Wien dar-

über hinaus ein umfassender Organisationsentwicklungs-

prozess, der sich intensiv mit der Evaluation und 

möglichen Neuausrichtung bestehender Strukturen ausei-

nandersetzt. Betreffend einer möglichen Veränderung der 

organisatorischen   Rahmenbedingungen    im Sinn   einer  
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 effizienteren Verwaltung, wurden Gespräche mit Entschei-

dungsträgerinnen bzw. Entscheidungsträgern aufgenom-

men. 

 

Empfehlung Nr. 2 

 Die Sucht- und Drogenkoordination Wien sollte organisa-

torische Maßnahmen zur Ausschöpfung potentieller Sy-

nergieeffekte im Zusammenhang mit der Wahrnehmung 

der administrativen Aufgaben im Unternehmensverbund 

mit der Suchthilfe Wien setzen (s. Punkt 3.5). 

 

 Stellungnahme der Sucht- und Drogenkoordination Wien 

gemeinnützige GmbH: 

 Die Empfehlung befindet sich in Umsetzung. Neben dem 

kontinuierlichen Verbesserungsprozess, welcher im Rah-

menkontrakt zwischen Suchthilfe Wien gemeinnützige 

GmbH und Sucht- und Drogenkoordinator Wien gemein-

nützige GmbH festgehalten ist, startete die Suchthilfe 

Wien gemeinnützige GmbH im Jahr 2023 einen internen 

Organisationsentwicklungsprozess. Dieser legt einen Fo-

kus auf die strukturelle Weiterentwicklung sowie die Ver-

besserung der Abläufe und soll damit zur Ausschöpfung 

der Synergieeffekte beitragen. Dieser Prozess soll voraus-

sichtlich bis Ende 2025 abgeschlossen sein.  
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4.3 Empfehlung an das Kuratorium für Psychosoziale Dienste in Wien 

Empfehlung Nr. 1 

 Das Kuratorium für Psychosoziale Dienste in Wien sollte 

gemeinsam mit der Sucht- und Drogenkoordination Wien 

die bestehende Struktur evaluieren. Gegebenenfalls wäre 

danach gemäß den Maßstäben der Effektivität und Effizi-

enz eine diesbezügliche Neustrukturierung in die Wege zu 

leiten (s. Punkt 3.6). 

 

 Stellungnahme der Kuratorium für Psychosoziale Dienste 

in Wien: 

 Die Empfehlung befindet sich in Umsetzung. Die bestehen-

den Verwaltungsstrukturen wurden in den vergangenen 

Jahren beinahe vollständig harmonisiert und zusammen-

geführt. Neue Bereiche wie etwa das Personalmanage-

ment, das Eventmanagement oder auch das Compliance-

Management wurden von Beginn an für beide Einheiten 

gemeinsam geplant und ausgerollt. Im Frühjahr 2024 star-

tete im Kuratorium für Psychosoziale Dienste in Wien dar-

über hinaus ein umfassender Organisationsentwicklungs-

prozess, der sich intensiv mit der Evaluation und 

möglichen Neuausrichtungen bestehender Strukturen 

auseinandersetzt. Betreffend einer möglichen Verände-

rung der organisatorischen Rahmenbedingungen im Sinn 

einer effizienteren Verwaltung, wurden Gespräche mit Ent-

scheidungsträgerinnen bzw. Entscheidungsträgern aufge-

nommen. 

 
 
 

Der Stadtrechnungshofdirektor: 

Mag. Werner Sedlak, MA 

Wien, im Dezember 2024 


